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Styropor fällt in erster Linie als Verpackungsmaterial oder als Dämmmaterial (Styroporplatten) an. Ein 

Recycling kann erfolgen, wenn es sich um sauberes, absolut sortenreines Styropor handelt, welches 

dabei zwingend HBCD frei sein muss. Bei Dämmplatten, welche vor dem Jahr 2016 gekauft wurden, 

muss von HBCD-haltigem Styropor ausgegangen werden. 

 

Das Styropor sollte in transparenten Wertstoffsäcken mit einem Fassungsvermögen von mindestens 

1 m³ verpackt werden. 

 


